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62 Arbeitsmarktverwaltung
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Norm

AlVG 1977 §36a;

EStG 1988 §10 Abs8;

NotstandshilfeV §6;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 98/08/0325 E 4. Oktober 2001 RS 1

Stammrechtssatz

Bei einem "Wartetastenverlust" (§ 10 Abs 8 EStG) handelt es sich um einen durch gewinnmindernd geltend gemachte

Investitionsfreibeträge entstandenen oder erhöhten Verlust, der zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit Gewinnen "zu

verrechnen" ist.
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